
Gymnasium - G8 
Von der 4. Klasse Grundschule in die 5. Klasse Gymnasium (VSO § 29/ GSO § 26) 

alle Schüler erhalten Anfang Mai ein Übertrittszeugnis 
ÜZ  „geeignet“ für Gymnasium ÜZ „geeignet Hauptschule“ 

Durchschnittsnote: Deutsch, Mathematik,   
                                  HSU bis Ǿ 2,33 
 

Übertritt ist uneingeschränkt möglich 

Durchschnittsnote: D / M, HSU schlechter  
                                  als Ǿ 2, 33 
 

Probeunterricht:  Pflicht in    
                               Deutsch/Mathematik 
 

Probeunterricht bestanden: 
mindestens Noten 3/4 oder 4/3 in Deutsch 
und Mathematik 
 

Elternentscheidung: Bei 4/4 in beiden 
Fächern entscheiden die Eltern, ob Übertritt 
an Gymnasium oder Realschule (RSO § 26) 
 

PU-Nachtermin:  
Schüler, die ohne Erfolg am Probeunterricht des 

Gymnasiums teilgenommen haben, können sich 

zum Nachtermin des Probeunterrichts an der 

Realschule melden. 

Nachtermin bestanden: (RSO § 26) 
Probeunterricht bestanden bei mindestens 

Noten 3/4 oder 4/3 in Deutsch und Mathematik. 

Elternentscheidung: Elternwille entscheidet 

bis zur Notenkonstellation 4/4 in D und M 

Von der 5. Klasse „Gelenkklasse“ der Mittelschule (HS) oder der Realschule in die 5. Klasse 
Gymnasium  (VSO § 29 / GSO § 26 / RSO § 34a) 

 

„Gelenkklasse“: Individuelle Fördermaßnahmen ab dem Schulhalbjahr, mit der  
                                 Zielsetzung  zum Übertritt an die Realschule oder das Gymnasium 
 
Aber: Kein Probeunterricht mehr möglich! 

Bedingungen ab Schuljahr 2010/2011 

Übertritt in Jgst. 5 des Gymnasiums:  
                           aus Mittelschule (HS)     
 
                                                   aus RS                                                                                                                                                                                      

 
Jahreszeugnis* der Mittelschule (HS)  
in D; M Ø 2,00 
Jahreszeugnis* der RS in D; M Ø 2,50 
Evtl. Härtefallregelung: Eignungsfest-
stellung durch Lehrerkonferenz (z.B. 
Krankheit) bei Aussicht auf Erfolg am 
Gymnasium 
 
*) Voranmeldung im Mai jeweils mit 
Halbjahrezeugnis  

Aufnahme in eine höhere Jahrgangsstufe des Gymnasiums (GSO § 29) 
1. Voraussetzung  immer eine Aufnahmeprüfung + Probezeit 

2. Ausnahme: In die Jahrgangsstufe 6 aus den Jahrgangsstufen 5 oder 6 der Realschule keine 

Aufnahmeprüfung, wenn Erlaubnis zum Vorrücken plus Durchschnitt in D/E/M mind. 2,00 

 

Übertrittsbestimmungen – Übersicht  I-DU 

Datei: Uebertritt-komprimiert-Gym-10-11       Stand: Nov. 10 May 


